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Durch das vorliegende Gesetz wird angeordnet:

Artikel I
Zeitweilige Aufhebung der ordeutlicheu Gerichte uud

DeewaUauisqerichte
1. Durch das vorliegende Gesetz werden die nachstehend

aufgeführten deutschen Gerichtshöfe und Gerichte in dem
besetzten Gebiet aufgehoben und ihrer Befugnisse insolange
entkleidet , bis ihr Tätigwerden neu genehmigt wird.

a) Die Oberlandesgerichte (Berufungsgerichte ) und alle
Gerichte , für welche die genannten Gerichtshöfe Be-

. rufungsinstanz oder Aufsichtsinstanz sind. '
b) Alle dem Reichsverwaltungsgericht unterstellten Ge¬

richte, für die dieses die Berufungs - oder Aufsichts-
instanz ist.

.-c) Alle anderen Gerichte , deren Aufhebung nicht in
Artikel II angeordnet ist.

2. Das Reichsgericht und das Reichsverwaltungsgericht
üben bis auf neue Anordnung in dem besetzten Gebiet
keinerlei Amtsbefugnisse noch irgend eine andere Amt s-
gewalt über irgendwelches Gericht oder in sonstiger Weise
mehr aus.

3. Alle Entscheidungen , Urteile , Verordnungen , An-
ordnungen oder Befehle , die von einem dieser Gerichte
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in den besetzten
Gebieten und während der Zeit der vorübergehenden
Aushebung ausgehen , sind als null und nichtig anzusehen.

Artikel II
Auflösung der Soudergerichtshöse uud -grriqte

und der Parteigerichte
4. Die nachstehend aufgeführten Gerichtshöfe und Ge-

richte werden durch das vorliegende Gesetz in den be¬
setzten Gebieten ihrer Zuständigkeit und Amtsbefugnis
entkleidet:

s ) der „Volksgerichtshof " ,
d ) die „Sondergerichte ",
c) alle Gerichtsbarkeiten und Gerichte der NSDAP,

und ebenso ihrer Organisaftonen , Formationen und
angeschlossenen Verbände.

Artikel Ul
BeoiuguugtN der Wiedereröffnung der Strafgerichte

uud der ordeutlicheu Ziotlgertchte
5. Jedes ln dem besetzten Gebiet befindliche Ober-

landesgericht , Landgericht und Amtsgerichr wird erst wieder

eröffnet und übt seine Amtsgeschäfte erst wieder zu dem
Zeitpunkt und in dem Umfang aus , der durch schriftliche
Anordnungen der Militärregierung bestimmt wird.

6. Sofern in diesen schriftlichen Anordnungen nichts
Gegenteiliges enthalten ist, sind die genannten Gerichte
nach ihrer Wiedereröffnung gehalten , in erster Linie folgende
Angelegenheiten in der nachstehend aufgeführten Reihen¬
folge abzuurteilen und zu behandeln:

a) Strafsachen , die in der Zeit zwischen dem Znkraft-
treten dieses Gesetzes und der Wiedereröffnung der
Gerichte angefallen lind.

b) Straffachen , die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
angefallen sind.

c) Strafsachen , die nach der Wiedereröffnung der Ge-
richte angefallen sind.

6) Zivilsachen (streitige oder nichtstreitige), die vor oder
.. nach der Wiedereröffnung der Gerichte angefallen

sind und die betreffen:
1. das Familienrecht,
2. den Personenstand,

3. Klagen auf Schadenersatz wegen Beeinträchtigung
des Lebens oder der Freiheit oder .wegen Körper¬
verletzung , nicht aber wegen Beleidigung,

4. andere Schadenersatzansprüche und sonstige Zivil-
fachen, deren Streitwert 500 RM nicht übersteigt,

5. die übrigen Zivilsachen.

Artikel - IV

Wtrkrrrröffnuog der Derwaltnvgsgerichte und anderer
Gerichtsbarkeiten , die vorübergehend onfgrhodea waren.

7. Jedes Gericht dieser Art darf seine gewöhnliche
Tätigkeit erst zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang wieder
ausnehmen , wie dies durch schriftliche Anordnungen der
Militärregierung festgelegt wird.

Artikels

Ersvrderniffe für Richter . Staatsanwälte , Notare m-d
Rechtsanwälte

8. Niemand kann die Stellung eines Richters , Staats - . -
anwalts , Notars oder zugelassenen Rechtsanwalts ausüben,
wenn er nicht folgenden Eid geleistet hat :'

Eid:
„Ich schwöre bet Gott , dem Allmächtigen , daß ich

" jederzeit das Gesetz zur Anwendung bringen und der
.Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen werde , und zwa -
ohne Furcht und ohne Kompromisse, mit Unpartei
lichkeit und Rechtlichkeit gegen jedermann ohne An



sehung des Glaubens , der Raffe , der Farbe oder der

politischen Einstellung , daß ich dem Geist und dem

Buchstaben der deutschen Gesetze und aller Verord-

nungen der Militärregierung gehorsam sein und mich

ständig bemühen werde , die Gleichheit Mer vor dem

Gesetz zu wahren , so wahr mir Gott helfe."

Wer diesen Eid schwört, ist von jedem früher geleiste-

en Eid entbunden.
S. Niemand kann die Befugnisse eines Richters , Staat »,

anwalts , Notars oder zugelassenen Rechtsanwalts ohne die

Zustimmung der Militärregierung austzben.
Artikel VI

Begrenzung der Zuständigkeit

1V. Ohne ausdrückliche Êrmächtigung der Militär,

regierung steht den deutschen Gerichten in dem besetzten

Gebiet keine Zuständigkeit in folgenden Angelegenheiten zu:

s ) in Rechtsstreitigkeiten , in welche die Marine oder

das Heer oder die Luftwaffe einer der Vereinigten

. Nationen oder eine in ihrem Dienst befindliche

oder von ihnen abhängige Person verwickelt sind,

d) in Rechtsstreitigkeiten gegen eine der Bereinigten

Nationen oder gegen einen solchen, der , ihrer Ge-

richtsbarkett untersteht,
e) in Rechtsstreitigkeiten , die sich auf Bestimmungen

eines deutschen Gesetzes beziehen , das durch die

Militärregierung außer Kraft gesetzt oder aufge-

- hoben wurde,
cij in Rechtsstreitigkeiten , die sich auf Verstöße gegen

irgendeinen Befehl der Alliierten Streitkräfte oder

gegen irgendeine Verfügung der Militärregierung

oder auf die Auslegung oder auf die Gültigkeit

eines dieser Befehle oder einer dieser Verfügungen

beziehen,
e) Hr allen Rechtsstreitigkeiten , die in die Zuständig.

keit eines Gerichts der Militärregierung fallen,

k) in allen Angelegenheiten , über die zu erkennen von

der Militärregierung ausschließlich den Gerichten

der Militärregierung Vorbehalten worden ist,

gs in Angelegenheiten , die sich auf , Geldforderungen

gegen den deutschen Staat oder gegen eine sonstige

juristische Person des öffentlichen Rechts beziehen.

11. Alle Maßnahmen und alle Urteile eines deutschen

Gerichts in Angelegenheiten , für die ihm die Zuständig,

keit nachttäglich nach Veröffentlichung dieses Gesetzes ent-

zogen wird , find hinfällig.

Akten oder Archive der Gerichte freie Einsicht

nehmen , ebenso wie in die Urkunden aller Rechts¬

angelegenheiten,.
c) alle Entscheidungen , die durch die' deutschen Gerichte

erster Instanz oder die Berufungsgerichte gefällt

wurden , im Verwaltungsweg nachprüfen und jeden

Schuldspruch , jede Strafe und jedes Urteil , die

durch eines dieser Gerichte ausgesprochen wurden,

für ungültig erklären , einstweilen außer Kraft setzen,

mildern oder abändern,
cl) alle Rechtsangelegenheiten oder Arten von Rechts-

cmgelegenheiten den Militärgerichten überweisen,

e) die Verwaltung , den Haushaltplan und das Per-

sonal aller zugelassenen deutschen Gerichte konttol-

lieren und überwachen.

13. Kein Todesurteil darf ohne sZustimmung - der

Militärregierung vollstceckt werden.

14. Kein Angehöriger der Vereinigten Streitkräfte,

noch irgendeine durch die Militärregierung angestellte

Person , welcher Nationalität sie auch sei, darf ohne Zu-

stimmung der Militärregierung vor einem deutschen Ge-

richt als Zeuge geladen oder als Zeuge zugelassen werden.

Artikel Vlii

Abschluß uod Verjährung

15. In allen Rechtsstreitigkeiten vor deutschen Ge-

richten wird bei der Berechnung von Ausschluß - und

Verjährungsfristen diejenige Zeit nicht mit eingerechnet,

während welcher wegen der einstweiligen Aufhebung der

deutschen Gericht ? oder wegen der durch dieses Gesetz

eingettxtenen Beschränkungen die Rechtsverfolgung oder

Klageerhebung unmöglich geworden war.

Artikel »X

Strafmaßuahmeu

16. Wer gegen die Vorschriften dieses Gesetzes ver-

stößt, wird noch Schuldigsprechung durch ein Gericht der

Militärregierung mit den gesetzlich vorgesehenen Strafen

belegt , die dieses Gericht das Recht hat , auszusprechen . '

Artikel X

Zeitpunkt de« Inkrafttreten«

17. Das vorliegende Gesetz' tritt mü seiner Verkün¬

dung in Kraft.
Im Auftrags der Militärregierung.

7.
8.
9.

Artikel VII

Befugnisse der Militärregierung .

12. Der Militärregierung stehen vorbehältlich der Be-

willigung weiterer ergänzender Befugnisse die nachstehend

aufgeführten Konttoll - und Ueberwachungsbefugnisse zu:

Die Militärregierung kann:

s ) jeden Richter , Staatsanwalt oder jeden anderen

Angehörigen des deutschen Gerichtspersonals ab-

setzen oder vorläufig seines Amts entheben und

jedem Notar oder Rechtsanwalt die Ausübung

seines Berufs untersagen,

" b) das Verfahren aller Gerichte überwachen , ihren

öffentlichen oder nichtöffentlichen Verhandlungen in

allen Angelegenheiten beiwohnen und kann in alle

Lssvtt dln. S
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Um in den besetzten Gebieten,der von der national-

sozialistischen Partei errichteten Herrschaft der Willkür,

des Terrors und der Unmenfchlichkeit ein Ende zu be-

reiten , wird durch das vorliegende Gesetz folgendes verordnet:

1. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpattei

und die nachstehend verzeichnet «» Aemter , Organisationen

und Einrichttmgen werden aufgelöst und sind verboten in

dem vollen Umfang , in dem diese ihre Tätigkeit in dem

besetzten Gebiet ausgeübt haben . Jegliche Tätigkeit seitens

der Partei der folgenden Aemter , Organisationen und

Einrichtungen vorbehaltlich der in 8 5 getroffenen Aus¬

nahmen , ist untersagt:
1. Patteikanzlei , ' ,

2. Kanzlei des Führers der NSDAP .,

10.
1.1.

/ 12 .
I 13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .
21.

. 22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
80.
81.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
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3 . Auslandsorganisation,
4. Volkstum für das Deutschtum im Ausland,
5. Volksdeutsche Mittelstelle,
6. Parteiamtliche Prüfungskommission zum Schutze des

NS -Schrifttums,
7. Reichsorganisationsleiter der NSDAP .,
8. Reichsschatzmeister der NSDAP .,
9. Beauftragter des Führers für die Ueberwachung der

gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung
und Erziehung der NSDAP .,

10. Reichspropagandaleiter der NSDAP .,
11. Reichsleiter für die Presse und Zentralverlag der

NSDAP . (Eher-Verlag),
12. Reichspressechef der NSDAP .,
13. Reichsamt für das Landvolk,
14. Hauptamt für Bolksgesundheit,
15. Hauptamt für Erzieher,
16. Hauptamt für Kommunalpolitik,
17. Hauptamt für Beamte,
18. Beauftragter der NSDAP , für alle Bolkstumsfragen,
19. RassenpolitischesAmt der NSDAP .,
20. Amt für Sippenforschung,
21. Kommunalpolittsches Amt der NSDAP .,

. 22. Außenpolitisches Amt der NSDAP .,
23. Reichstagsfraktion der NSDAP .,
24. Reichsfraueuführung,
25. NSD .-Aerztebund,
26. Hauptamt für Technik,
27. NS .-Bund Deutscher Technik,
28. NS .-Lehrerbund,
29. Reichsbund der Deutschen Beamten,
30. Reichskolonialbund,
31. NS ..Frauenschast,
32. NS .-Reichsbund Deutscher Schwestern,
33. Deutsches Frauenwerk,
34. Reichsstudentenführung,
35. NSD .-Studentenbund,
36. Deutsche Studentenschaft,
37. NSD .-Dozentenbund,
38. NS .-Rechtswahrerbund,
39. NS .-Altherrenbund der Deutschen Studenten,
40. Reichsbund Deutsche Familie,
41. Deutsche Arbeitsfront,
42. NS .-Reichsbund für Leibesübungen,
43. NS .-Reichskriegerbund,
44. Reichskulturkammer,
45. Deutscher Gemeindetag,
46. Geheime Staatspolizei,
47. Deutsche Iägerschast,
48. Sachverständigenbeirat für Bevölkerungs- und Rassen-

Politik,
49. Reichsausschuß zum Schutze des deutschen Blutes,
50. Winterhilfswerk,
51. Hauptamt für Kriegsopfer,
52. NSKOV . (NS .-Kriegsopfer-Versorgung).

2. Die nachstehend verzeichnet«» militärähnlichen Or-

ganisattonen und ihre Aemter, Werbestellen, Ausbildungs-
anstalten und die zugehörigen Lagerhäuser werden bald-
möglichst aufgelöst werden. Befehle betreffend Personal
und dessen Ausrüstung werden von den alliierten Be-

Hörden erlassen werden. Bis zum Erlaß dieser Befehle
haben alle Offiziere und Mannschaften auf ihren Posten

in ihrer Organisation zu verbleiben. Anwerbungen haben
zu unterbleiben.
1. SA . (Sturmabteilungen ),' einschließlich der SA .-Wehr-

Mannschaften,
.2 . (Schutzstaffeln) . einschließlich der Waffen-H, des

Sicherheitsdienstes und aller Aemter, die gleichzeitig
Befehlsgewalt über die Polizei und die 11 ausüben,

3. NSKK. (NS .-Krastfahrerkorps),
4. NSFK . (NS .-Fliegerkorps),
5. HI . (Hitlerjugend) einschließlich ihrer verschiedenen Un¬

terorganisationen, '
6. RAD. (Reichsarbeitsdienst),
7. OT. (Organisation Todt),
8. TN, (Technische Nothilfe).

3. Alle Amtsstellen der NS .-Dolkswohlfahrt in den be.
setzten Gebieten werden geschloffen. Ihre soziale Tätigkeit
wird durch den Bürgermeister ausgeübt vorbehältlich an-
derweitiger Weisungen der Militärregierung.

4. Jede Tätigkeit irgendeiner durch die Militärregie¬
rung aufgelösten oder vorläufig aufgehobenen Organisa-
tion, ihrer Leiter oder Mitglieder und jeder Versuch, eine

solche Tätigkett in irgendeiner Form wieder aufzunehmen,
ist verboten.

5. Alles Vermögen und Eigentum und alle Vorräte,
Schriftstücke und Archive sämtlicher in diesem Gesetz er-
wähnten Organisationen müssen unberührt erhalten blei-
den und sind auf Anforderung der Militärregierung aus¬
zuliefern oder zu übertragen. Im Hinblick hierauf müssen
alle Schriftstücke, Gegenstände und Archive zum Zweck der
Einsicht und Ueberprüfung zur Verfügung gehalten wer¬
den. Jeder Beamte und jede andere für diese Gegenstände
verantwortliche Person, ebenso das Derwaltungspersonal
bleibt bis auf neuen Befehl auf seinem Posten und ist
der Militärregierung gegenüber verantwortlich für die Er¬
greifung aller Maßnahmen , umdie erwähnten Gegenstände,
Schriftstücke und Archive unversehrt und unbeschädigt zu
erhalten und die Weisungen der Militärregierung in Be-
zug auf die Beschlagnahme und Ueberwachung der Güter
zu beachten. "

6. Jeder Verstoß gegen das vorliegende Gesetz.wird
nach Schuldigsprechung des Täters durch ein Gericht der
Militärregierung mit den gesetzlich vorgesehenen Strafen
einschließlich der Todesstrafe geahndet.

7. Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.
- Im Auftrags der Militärregierung.
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1. Vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften der Mili¬
tärregierung wird folgendes bestimmt:

s) Soweit nach deutschem Recht eine Handlung , Unter-
lassung oder Rechtssache zu ihrer Gültigkeit oder
Wirksamkeit einer Ermächtigung oder Genehmigung
bedarf, die von einer bestimmten Behörde oder in
einer bestimmten Form erteilt werden muß, so ge- ,
nügt in allen Fällen die Ermächtigung oder Geneh-
migung der Militärregierung oder eine von dieser
genehmigte Form . Dies gilt unter anderem für nach-
stehende Fälle : die Begründung oder Beendigung



eines Beamten - oder Angestelltenverhältnisses ; die
Erlaubnis zur Ausübung eines Berufes , zum

Betriebe eines Handelsgewerbes , eines geschäftlichen
Unternehmens oder zur Ausübung einer sonstigen
Tätigkeit , oder zur Vornahme oder Unterlassung einer
Handlung ; oder die Ermächtigung zur Vornahme
einer Amtshandlung durch einen Dienstoorgesetzten
oder durch eine übergeordnete Behörde,

b) Anträge auf Erteilung der Ermächtigung oder Ge-
nehmigung sind jedoch, soweit dies möglich ist, zu-
nächst an die nach deutschem Recht zuständige Be.

' Hörde und in der durch das deutsche Recht vorge¬

sehenen Form zu stellen, soweit dies nicht durch die
Militärregierung einstweilen außer Kraft gesetzt oder
aufgehoben worden ist. >

2. Jeder Verstoß gegen die Vorschriften dieses Gesetzes
wird nach Schuldigsprechung des Täters durch ein Gericht
der Militärregierung nach dessen Ermessen mit einer ge¬
setzlich zulässigen Strafe , mit . Ausnahme der Todesstrafe,
bestraft. !

3. Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in
Kraft.

Im Aufträge der Militärregierung.

ösksnnimseliungön clek' stssllielisn 6öS leises Osiw

Helft alle mit zur erfolgreichen Bekämpfung
des Kartoffelkäfers!

Wie zu erwarten war , trat der Kartoffelkäfer Heuer in
sehr bedrohlichem Umfange und bedingt durch das warme
Wetter sehr früh , schon Mitte Mai auf . Durch den schlagarti¬
gen Einsatz des Suchdienstes wurde dieser ersten Gefahr
zunächst erfolgreich begegnet und Tausende von Käfern
konnten dank dem unermüdlichen Einsatz aller verfügbaren
Kräfte vernichtet werden . All den Mithelfenden sei an die¬
ser Stelle besonders gedankt.

Nun wurden in den letzten Tagen bereits die ersten

Larvenfunde gemeldet . Nach den gemachten Beobach¬
tungen treten die Larven an den frühen Sorten häufiger
auf als an den spätreiferen . Jetzt gilt es , den zweiten
Ansturm des Kartoffelkäfers in seinem Larvenstadium ab¬

zuwehren . Es ist deshalb dringend notwendig , den Ein-
zelsuchdienst der . Nutzungsberechtigten und den gemeinde-
weisen Kolonnensuchdienst mit erhöhter Aktivität fortzu-

setzen. Die Bürgermeister werden daher als die Vollverant-
wortlichen in der Gemeinde aufgefordert , die erforderlichen
Maßnahmen , Absuchen und Spritzen laufend anzuordnen.
Die Befallsstellen und ihre Umgebung sind in 10 tägigem

Abstand mit 1° »iger Kalkarsenbrühe zu spritzen. Unser-
stützt werden die Bürgermeister in ihrer Tätigkeit durch
die Techniker des Kartoffelkäferabwehrdienstes , die in

dringenden Fällen über das Landratsamt angefordert
werden können.

Die bäuerliche Bevölkerung ist aber zurzeit mit der

Heuernte beschäftigt , sodaß für das Absuchen der Kar¬

toffelbestände insonderheit die nicht bäuerliche Bevölkerung
herangezogen werden muß . Ich appelliere deshalb be»!

sonders an die Lehrer , Evakuierte , Schulkinder und sonstige/
Arbeitslosen , sich mit aller Energie für den Kartoffelkäfer - >
suchdienst einzusetzen, damit auch der Ansturm der Kar - i

toffelkäferlarven mit vollem Erfolg abgeschlagen Werdens
kann. Bei entsprechender Einsatzbereitschaft und Schlag - !

fertigkeit wird und muß es gelingen , diesem Kartoffel - ,
schädling erfolgreich zu begegnen . ,

Jedermann muß sich darüber im klaren sein, dast!
neben dem täglichen Brot die Kartoffel das wichtigste
Volksnahrungsmittel als Grundlage unserer Ernährung
darstellt.

Der Landrat — Abt. Brrsorgun ŝwi,tichaft.
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Die Beittagserhebung wird unverändert weitergeführt

auch werden die Kassenleistungen in vollem Umfange -
aufrecht erhalten.

Das Meldewesen muß deshalb , soweit noch nicht ge¬
schehen, sofort aufs laufende gebracht werden . f

Webaus einem versicherungspflichtigen Arbeitsverhält . !

nis ausgeschieden ist, kann die freiwillige Krankenoersiche - j
rung entweder bei den örtlichen Geschäftsstellen oder bei!
der zuständigen Kasse beantragen.

Den 4. Juni 1945 . >
Die Allgemeinen Ortskrankenkassen >

Ealw , Nagold , Neuenbürg . i

Löksrmtmsekungön 6ss öüi 'ges'meiLtsl 's 6ep 21361 Hllensleig
1. Als Ve trauensmann in landwirtschaftlichen Fragen

habe ich bestimmt:
für Altensteig : Friedrich Wößner , Mehlhändler und
Landwirt hier
für den Stadtteil Dorf : Friedrich Maulbetsch , Landwirt
daselbst.

2. Die Bewirtschaftungs - und Preisvorschriften mit den ein-

schlägigen strafrechtlichen Bestimmungen gelten weiter.
Preiserhöhungen sind grundsätzlich verboten , es sei denn,
daß Erhöhung beim Vorliegen triftiger Voraussetzungen
behördlich genehmigt ist. Soweit bereits unerlaubte
Preiserhöhungen stattfanden , sind die Preise sofort auf
den alten Stand zucückzufllhren . Die Militärregierung
verlangt nachdrücklich Erhaltung der Preis - und Mäh-
rungsstabilität.

3. Ende dieser Woche wird etwas Käse und Quark auf den f
Lebensmittelkartenabschnitt in den Einzelhandelsge - >
schäften ausgegeben.

4. Ich weise die Bevölkerung auf die Anschlagtafel Post-
straße323 (Buchdruckerei Lauk) hin . Dort werden laufend !
Bekanntmachungen aus Altensteig u . Umgeb ., wie Todes - -
anzeigen , Stellen -u.Tauschanzeigen u. a .m. angeschlagen , s
«Itrnftetg . 14 . 6. 194b . Der Vürgrrmeifter . s

* f

Kirchliche Nachrichten. 3. Sonntag n. d. Dreieinigkeitsfest,
9.30 Uhr Gottesdienst , 10.30 Uhr Kindergottesdienst mit '
Taufen . — Dienstag 19.30 Uhr Frauensingchor . Mittwoch
17.30 Uhr Bibel - und Betstunde . Donnerstag 19.30 Uhr >
eoang . Mädchenkreis , Freitag 20 Uhr Kindergottesdienst . .
Vorbereitung . — Methodistengemeinde . Sonntag9 .30 .
Uhr Gottesdienst , I I Uhr Sonntagsschule . — K a th . Gottes - -

dienst : Sonntag 10.15 Uhr Gottesdienst . ^

Druck uud Dirlag : BuchdruckerelDlrter Laub, Allrnsteig.
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